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Parlamentarischer Vorstoss

Vorstoss-Nr.: 112-2015

Vorstossart: Motion 

Richtlinienmotion: ☐ 

Geschäftsnummer: 2015.RRGR.342

Eingereicht am: 19.03.2015

Fraktionsvorstoss: Nein 

Kommissionsvorstoss: Nein 

Eingereicht von: Haudenschild

 

 

Grimm 
Bauen (Münsingen,

 

 

Weitere Unterschriften: 0 

Dringlichkeit verlangt: Ja 

Dringlichkeit gewährt:   

RRB-Nr.:  

Direktion: Bau-, Verkehrs

Klassifizierung: Nicht klassifiziert

Antrag Regierungsrat:  

  

Sicherung des Vollzugs des eidgenössischen Energiegesetzes

Der Regierungsrat wird beauftragt

Abschnitt 3.2 Versorgung mit Elektrizität

Art. 32a (neu) Abs. 1 

Für die Vergütung der von den Elektrizitätserzeugerinnen und Elektrizitätserzeugern produzierten 

erneuerbaren Energie gilt die Regelung der Energiegesetzgebung des Bundes, seiner Richtlinien 

und Vollzugshilfen. 

Begründung: 

Wiederholt ist es vorgekommen, dass sich Energieversorgungsunternehmungen (EVU) im Ka

ton Bern nicht an die Gesetzgebung des Bundes und seiner Ausführungsbestimmungen halten. 

Der neueste Fall ist das Nichteinhalten der Vollzugshilfe des BFE zur Bestimmung der Höhe des 

Energiepreises, der von den EVU an die Produzenten erneuerbarer Energie zu vergüten ist. 
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Sicherung des Vollzugs des eidgenössischen Energiegesetzes 

Der Regierungsrat wird beauftragt, das kantonale Energiegesetz (KEnG)

Abschnitt 3.2 Versorgung mit Elektrizität 

Für die Vergütung der von den Elektrizitätserzeugerinnen und Elektrizitätserzeugern produzierten 

erneuerbaren Energie gilt die Regelung der Energiegesetzgebung des Bundes, seiner Richtlinien 

vorgekommen, dass sich Energieversorgungsunternehmungen (EVU) im Ka

ton Bern nicht an die Gesetzgebung des Bundes und seiner Ausführungsbestimmungen halten. 

Der neueste Fall ist das Nichteinhalten der Vollzugshilfe des BFE zur Bestimmung der Höhe des 

iepreises, der von den EVU an die Produzenten erneuerbarer Energie zu vergüten ist. 
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, das kantonale Energiegesetz (KEnG) wie folgt zu ergänzen: 

Für die Vergütung der von den Elektrizitätserzeugerinnen und Elektrizitätserzeugern produzierten 

erneuerbaren Energie gilt die Regelung der Energiegesetzgebung des Bundes, seiner Richtlinien 

vorgekommen, dass sich Energieversorgungsunternehmungen (EVU) im Kan-

ton Bern nicht an die Gesetzgebung des Bundes und seiner Ausführungsbestimmungen halten. 

Der neueste Fall ist das Nichteinhalten der Vollzugshilfe des BFE zur Bestimmung der Höhe des 

iepreises, der von den EVU an die Produzenten erneuerbarer Energie zu vergüten ist.  
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Durch die aktuelle Reduktion der Vergütung um 55 Prozent durch die BKW, aber auch durch 

andere EVU wie die Energie Thun, werden erstens das eidgenössische Recht in Art. 7 Abs. 2 

EnG, in Art. 2b der EnV und der Vollzugshilfe des BFE missachtet, zweitens die Rechtssicherheit 

und Planungssicherheit für Ersteller und Betreiber von Anlagen zur Erzeugung von erneuerba-

rem Strom gebrochen und drittens die Produktion von erneuerbarem Strom unrentabel gemacht, 

was den Zielen der kantonalen und eidgenössischen Energiegesetzgebung widerspricht. Laut 

Art.1 Abs. 1 regelt das KEnG den Vollzug des StromVG und des EnG des Bundes. 

Begründung der Dringlichkeit: Die um 55 Prozent reduzierten Energiepreise der BKW treten auf den 

1. März 2015 in Kraft. Es ist für alle Betroffene, die EVU sowie die Produzenten erneuerbaren Stroms hilf-

reich, dass die rechtliche Situation möglichst schnell geklärt wird. 


